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dem Holzungsrecht und der Befugnis, eine Fahrstraße anzulegen, qualiter 

viam integram ad carracandum sive itinerandum habere debeant 225). 

Auch der Liber Possessionum des Abtes Edelin von Weißenburg ver­
wendet in seinen älteren, wahrscheinlich noch auf die Karolingerzeit zu­
rückgehenden, Teilen carruca des öfteren einwandfrei in der Bedeutung 
„Wagen“ 226). Zeitlich entfernt liegt eine Urk. des Erzbischofs von 
Köln, Adolfs I. (von Altena), vom 13. Febr. 1203 227), die uns Ver­
mutungen über die Art dieses Wagens gestattet. Der Erzbischof bestätigte 
damals den Kaufleuten von Dinant die seit der Zeit Karls d. Gr. gül­
tigen Zollsätze und bestimmte, daß sie für den currus 4 und für die 
carruca 2 Denare zu zahlen hätten (die einzelnen Voraussetzungen in­
teressieren hier nicht). Legen wir das karolingische rodoticum oder rota­

ticum, jene nach der Zahl der Räder gezahlte Abgabe zu Grunde, dann 
läßt sich gut annehmen, der currus sei der vierrädrige Wagen gewesen 
und die carruca die zweirädrige Karre. Diese Vermutung wird zur Ge­
wißheit durch eine Urk. Philipps I. 228), welche festsetzte, daß in Epône 
(Dép. Seine-et-Oise) als rotaticum de carro quatuor nummos, de quadri­

ga duos zu zahlen seien. Carruca hat aber auch ganz sicher „Pflug“ be­
deutet 229), und zwar den an einen zweirädrigen Vorderwagen ge­
hängten Radpflug; und daneben bezeichnete es noch ein von dieser Be­
deutung hergeleitetes Ackermaß 230). Von dem zweirädrigen Vorderwagen 
ist ohne weiteres auch die Verbindung zu der oben erschlossenen Be­
deutung „zweirädrige Karre“ zu ziehen.
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